


2008 und 2009 auf 3 Mio. Euro angeho-
ben. Damit sollen nach Aussage der
Politik nur noch 700, statt wie bisher
1400 Unternehmen in Deutschland von

der „Zinsschranke“ betroffen sein. An
dieser Stelle soll noch einmal daran erin-
nert werden, dass man in der politi-
schen Diskussion um die Einführung
dieser „verunglückten“ Regelung ur-
sprünglich davon ausgegangen war,
dass lediglich etwa 500 Unternehmen in
Deutschland von der „Zinsschranken-
regelung“ betroffen wären. Eine massive
Fehleinschätzung der Politik. Nachdem
nunmehr in der Finanzkrise einige Unter-
nehmen allein durch diese Regelung
schon in Bedrängnis geraten wären, hat
man sich zu einer „Aufweichung“ ent-
schlossen. Das ist gut, kommt aber zu
spät.

Verlustvortrag

Zum anderen wurde die „Verlustvor-
tragsnutzung“ geändert. Durch die Un-
ternehmensteuerreform können Verlust-
vorträge nur noch sehr eingeschränkt
genutzt werden. Der Finanzverwaltung
wäre es am liebsten gewesen, dass
Verlustvorträge allenfalls nur noch von
demjenigen genutzt werden können, der
diese Verluste auch selbst erlitten hat.
Durch die Einführung des § 8 c KStG
sollte ursprünglich verhindert werden,
dass Investoren „Verlustmäntel“ mit dem
Ziel erwerben, bei gewinnträchtigen Un-
ternehmen Steuern zu sparen. Die Neu-
regelung schoss jedoch weit über die-
ses Ziel der Missbrauchsverhinderung
hinaus. Allein der bloße Gesellschafter-
wechsel sollte bereits Verlustvorträge
gefährden bzw. vollständig entfallen las-

sen. Auch der DGRV hat im damaligen
Gesetzgebungsverfahren kritisiert, dass
Sanierungsbestrebungen durch eine
derartige Regelung gefährdet, wenn

nicht unmöglich gemacht werden könn-
ten. Der DGRV hatte damals gefordert,
dass Maßnahmen zur Unternehmenssa-
nierung von dieser Regelung auf keinen
Fall betroffen sein dürften und die Re-
gelungen des § 8 c KStG auf Genos-
senschaften schon qua Rechtsform kei-
ne sinnvolle Anwendung finden könnten.
Nunmehr sollen Verlustvorträge dann
genutzt werden können, wenn das „Ver-
lustunternehmen“ zur Sanierung von
einem „Gewinnunternehmen“ übernom-
men worden ist. Dies soll jedoch nur
gelten, wenn der Investor dem über-
nommenen Unternehmen (mindestens)

mehr als 15% „frisches“ Kapital zuführt
oder wenn über fünf Jahre hinweg im
Durchschnitt 80% der Ausgangslohn-
summe im Betrieb erhalten bleibt.

Damit sind einige Positionen, die bereits
im Gesetzgebungsverfahren zur Unter-
nehmenssteuerreform 2008 vehement
vorgebracht wurden, nunmehr im Bür-
gerentlastungsgesetz, das am 19. Juni
2009 verabschiedet worden ist, umge-
setzt worden. Die Freude hierüber bleibt
jedoch getrübt, denn erst eine Finanz-
und Wirtschaftskrise dieses Ausmaßes
hat der steuerpolitischen Vernunft halb-
wegs zum Durchbruch verhelfen kön-
nen. Fraglich ist zudem, ob Steuerpolitik
nach Haushaltslage, mit Halbwerts-
zeiten der Regelungen von nur einem
Veranlagungszeitraum, wirklich noch ein
Akt der Rechtsetzung ist, der unter ver-
fassungsrechtlichen Aspekten auch eine
verlässliche Kontinuität für die dem
Recht unterworfenen Bürger darstellen
muss. Diese grundsätzlichen Fragen
sind nicht der Finanzkrise geschuldet,
aber ihr (fragwürdiger) Verdienst ist es,
sie in schonungsloser Weise offenge-
legt zu haben.
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Erst eine Finanz- und Wirtschafts-
krise dieses Ausmaßes hat der
steuerpolitischen Vernunft halb-
wegs zum Durchbruch verhelfen
können.


